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Zur Situation des Umweltrechts im Anthropozän

Umweltrecht ist die gesetzgeberische, rechtswissenschaftliche und rechts­
praktische Antwort auf die Umweltkrise, die spätestens in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr übersehen werden konnte, als 
infolge der Industrialisierung und der Verwissenschaftlichung der Produk­
tionsprozesse die Verschmutzung der Umwelt und die Nutzung der natür­
lichen Ressourcen immer größere Ausmaße angenommen hatte.1 Das mo­
derne Umweltrecht, das ab 1970 in vielen Industrieländern entstand, sollte 
helfen, Leben und Gesundheit des Menschen vor schädlichen Umweltein­
wirkungen wirksam zu schützen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
erhalten und erheblich beeinträchtigte Umweltkompartimente wiederher­

I.

1 Siehe schon Rehbinder, Grundfragen des Umweltrechts, ZRP 1970, 250.
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zustellen.2 Durch internationale Rechtsbildung, insbesondere regionale 
und globale Übereinkommen zum Schutz der Umwelt, sollte zudem den 
zunehmenden grenzüberscheitenden und globalen Umweltbelastungen 
begegnet werden.3

Gelungen ist dies bisher – trotz einer enormen Rechtsproduktion – 
nur in sehr beschränktem Maße.4 Auch die internationale Rio-Konferenz, 
die global als ein Meilenstein des internationalen Umweltschutzes und 
als Einstieg in eine nachhaltige Entwicklung gefeiert worden ist,5 hat die 
Verschmutzung und Übernutzung nicht stoppen können. Im Gegenteil: 
die politische Notwendigkeit, Umwelt und Entwicklung zusammen zu 
denken, und die vermeintliche Abhängigkeit der entwickelten Wohlfahrts­
staaten von einem stetigen Wirtschaftswachstum, haben zu einer stetigen 
Beschleunigung der Umweltnutzungsprozesse geführt6 und zu einem wei­
teren erheblichen Anstieg der Treibhausgasemissionen. Wirtschaftswachs­
tum und Umweltverbrauch sind zwar insbesondere durch umweltrechtli­
che Vorschriften, die auf den Stand der Technik abstellen, sowie durch 
entsprechende Energieeffizienzvorschriften ein stückweit entkoppelt wor­
den. Wachsender Wohlstand in den Industrieländern und nicht zuletzt 
auch der sog. Rebound-Effekt7 haben diese Erfolge aber wieder aufgezehrt. 
Nach wie vor beinhaltet unser Wohlstandsmodell einen viel zu hohen 
Ressourcenverbrauch und ist eine absolute Entkoppelung nicht erreicht.8

Insbesondere am Beispiel des anthropogenen Klimawandels und des 
noch ungebremsten Artensterbens ist ablesbar, dass in der Politik Umwelt­
interessen nach wie vor nicht die Wirkkraft ökonomischer und sozialer In­

2 Vgl. Rehbinder, Umweltrecht, RabelsZ 40 (1976), 363, 369. Siehe zu den Zielen 
auch das (erste) Umweltprogramm der Bundesregierung aus dem Jahre 1971.

3 Koch/Mielke, Globalisierung des Umweltrechts, ZUR 2009, 403-409.
4 Siehe nur den Bericht der EEA, Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 

2020. Siehe für Deutschland die Zwischenbilanz in: Köck/Dilling, Was bleibt? 
Deutsches Umweltrecht in vergleichender Perspektive, in: DÖV 2018, 594-605.

5 Siehe statt Vieler: Hohmann, Ergebnisse des Erdgipfels von Rio, NVwZ 1993, 
311-319.

6 Siehe Steffen/Broadgate/Deutsch/Gaffney/Ludwig, The Trajectory of the Anthro­
pocene: The Great Acceleration, Anthr. Rev. 2 (2015), 81.

7 De Haan/Peters/Semmling/Marth/Kahlenborn, Rebound-Effekte: Ihre Bedeu­
tung für die Umweltpolitik, UBA-Texte 31/2015.

8 Siehe dazu näher: UBA, Die Nutzung natürlicher Ressourcen. Ressourcenbe­
richt für Deutschland 2022; das UBA weist zwar darauf hin, dass der Rohstoff­
verbrauch in Deutschland auch absolut sinkt, macht aber zugleich auf wachsen­
de Rohstoffimporte aufmerksam. Siehe für eine globale politische Einordnung 
jüngst zusammenfassend: Herrmann, Das Ende des Kapitalismus, 2022, S. 163 ff.
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teressen erreicht haben,9 auch wenn die sich verschärfende Umweltkrise 
das politische Bewusstsein mittlerweile verändert,10 und das BVerfG durch 
seinen Klimaschutzbeschluss vom 24. März 202111 die verfassungsrechtli­
che Ausgangslage in Deutschland (und auch der EU) zugunsten des Um­
weltschutzes verschoben hat.

Grundimperative der Humanökologie, nämlich die Einsicht, dass auch 
der Mensch Teil der Ökologie ist, und dass seine Fähigkeit zur Kultur 
ihn nicht über ökologische Begrenzungen erhebt, sondern zu einer ökolo­
gischen Ethik verpflichtet,12 sind nach der „ökologischen Revolution“13 in 
den Entstehungsjahren des modernen Umweltrechts um 1970, erst in den 
letzten 20 Jahren wieder nach vorn gerückt. Ausschlaggebend dafür waren 
Erkenntnisse über planetare Belastungsgrenzen14 und über den Einfluss 
des Menschen auf das Erdsystem, kulminierend in der Debatte um das 
Anthropozän als neues Erdzeitalter, die die alte – vom Club of Rome 
initiierte – Debatte um die Grenzen des Wachstums15 überlagert, ergänzt 
und weiter fundiert hat.

Der Begriff des Anthropozän hat in den vergangenen 20 Jahren eine 
steile Karriere gemacht. Initiierend dafür war ein Artikel des holländischen 
Meteorologen und Nobelpreisträgers Paul Crutzen aus dem Jahre 2002 in 
der Zeitschrift „Nature“, der auf den mittlerweile prägend gewordenen 
Einfluss des Menschen auf die Geologie des Planeten hinwies und vor­
schlug, das Erdzeitalter des Anthropozän mit dem Beginn des Industrie­
zeitalters anzusetzen. Als Beleg für den prägenden Einfluss des Menschen 
dient u.a. der exorbitante anthropogene Kohlenstoffeintrag in die Atmo­

9 Siehe dazu schon Rehbinder, Umweltrecht, in: RabelsZ 40 (1976), 363, 364 f.
10 Dafür stehen nicht nur neue politische Bewegungen wie „Fridays for Future“, 

sondern auch ein wachsendes wissenschaftliches Interesse für die Quantifizie­
rung planetarer Belastungsgrenzen, für Fragen der Suffizienz und für Möglich­
keiten eines guten Lebens unter Degrowth-Bedingungen. Siehe dazu statt vie­
ler die Analyse des SRU in seinem Sondergutachten 2019 über „Demokratisch 
regieren in ökologischen Grenzen“ (Kapitel 2: S. 27-107).

11 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021, BVerfGE 157, 30.
12 Vgl. Nentwig, Humanökologie, 2. Aufl. 2005.
13 Vgl. Radkau, Die Ära der Ökologie, 2011, 124 ff.
14 Siehe Rockström et.al., Planetary Boundaries Exploring the Safe Operating 

Space for Humanity, Ecology and Society 14 (2009),2; SRU, Demokratisch re­
gieren in ökologischen Grenzen – zur Legitimität von Umweltpolitik, Sonder­
gutachten 2019; Calliess, Abstand halten – Rechtspflichten der Klimaschutzpo­
litik aus planetaren Grenzen, ZUR 2019, 385 f.

15 Meadows et.al., Die Grenzen des Wachstums. Bericht an den Club of Rome zur 
Lage der Menschheit, 1972.
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sphäre mit seinen Folgen für das globale Klima und damit auch für die 
Balance des Planeten und der auf ihm lebenden Menschen und anderer 
Lebensformen.

Im Bereich der internationalen Umweltpolitik und des internationalen 
Umweltrechts dient der Begriff des Anthropozän im Wesentlichen dazu, 
auf die Notwendigkeit der Effektuierung von Umweltpolitik und Um­
weltrecht hinzuweisen bzw. eine neue „Umweltverfassung“ anzumahnen. 
Dabei geht es in der Sache insbesondere darum, die bekannte Zieltrias 
des Sustainability-Konzepts, welches das nach wie vor wichtigste globale 
Handlungsprinzip ist, ökologisch zu fundieren, um anzuzeigen, ob unser 
„Umweltverbrauch“ sich in verantwortbaren Belastungsgrenzen bewegt16 

und um sicherzustellen, dass die ökologischen Grenzen zum Maßstab für 
wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln werden.

Mit Blick auf die Belastungsgrenzen der natürlichen Lebensgrundlagen 
sind in den vergangenen 20 Jahren im Wesentlichen zwei wissenschaftlich 
gestützte Konzepte bzw. Indikatoransätze auf Resonanz gestoßen und ori­
entierungsstiftend gewesen: Das Konzept der sog. „planetary boundaries“, 
das insbesondere mit den Namen des schwedischen Resilienzforschers Jo­
han Rockström und des amerikanischen Klimawissenschaftlers Will Steffen 
verbunden ist, und der Indikator des „ecological footprint“, der von dem 
Schweizer Ingenieur und Regionalplaner Mathis Wackernagel und dem Ka­
nadier William Rees bereits in den 90er Jahren entwickelt worden ist.17 Bei­
de Ansätze haben wichtige Erkenntnisgrundlagen dafür geschaffen zu er­
kennen, ob Grenzen überschritten worden sind bzw. drohen überschritten 
zu werden und verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, 
um wieder in den sog. „safe operating space for humanity“ zu gelangen.

Aufgrund der Feststellungen zu den „planetary boundaries“ wissen wir, 
dass im Bereich der Phosphor- und Nährstoffeinträge sowie des Artenster­
bens schon jetzt eine globale Situation des „high risk“ besteht und dass mit 
Blick auf den Landnutzungswandel, den Klimawandel und die Versaue­

16 Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) hatte schon früh von 
der Notwendigkeit einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung gesprochen 
(vgl. SRU, Umweltgutachten 1994) und versucht, das Sustainability-Konzept in 
dieser Weise zu deuten, aber durchsetzen konnte sich diese Auffassung in der 
Politik nicht (siehe zur umweltrechtlichen Diskussion des Nachhaltigkeitsprin­
zips statt vieler die Darstellung bei Köck, Nachhaltigkeit im Verwaltungsrecht, 
in: Die Verw 40 (2007), 419-439.

17 Wackernagel, Footprint. Die Welt neu vermessen. Aktualisierte Neuausgabe 
2016.
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rung der Ozeane eine kritische Lage („increasing risk“) erreicht ist.18 Infol­
gedessen ist das Bewusstsein gewachsen, dass die Herausforderungen, die 
vor uns liegen, tiefgreifende gesellschaftliche Umbauprozesse erfordern. 
Von einer „großen Transformation“ zur post-fossilen Wirtschaftsweise hat 
der WBGU in seinem Gutachten aus dem Jahre 2011 gesprochen und dabei 
insbesondere das Klimawandelproblem adressiert. Die „große Transforma­
tion“ ist keine empirische Beobachtung, sondern eine normative Forde­
rung; sie gründet sich auf das Risikowissen über die planetaren Belastungs­
grenzen und setzt auf eine Kombination von Triebkräften und Einsichten 
aus

• wissensbasiertem Handeln und dem Vorsorgeprinzip,
• den Pionieren des Wandels als Innovationsakteuren,
• dem gestaltenden Staat, der entsprechende Rahmenbedingungen setzt 

und Pionieren Freiräume gibt und sie fördert, sowie
• Kooperationen in der internationalen Staatengemeinschaft, befördert 

durch den Aufbau von Strukturen für globale Politikgestaltung,
um die nötigen systemischen Veränderungsprozesse zu einer dauerhaft-
umweltgerechten Entwicklung herbeizuführen (Nachhaltigkeitstransfor­
mation). Dabei lehren uns die Erfahrungen der Nachhaltigkeits- und Um­
weltpolitik, dass die Nachhaltigkeitstransformation als Gestaltungsprojekt 
nicht allein als technokratische Veranstaltung gelingen kann, sondern dass 
es neben dem gestaltenden Staat demokratischer und partizipativer Legiti­
mation bedarf.19 Gesetzgebung (Recht) ist das wichtigste Handlungsinstru­
ment des demokratischen Verfassungsstaates; es ist aber nicht der Instru­
mentenknecht politischer Herrschaft, sondern achtet die Voraussetzungen 
des demokratischen Verfassungsstaates und regelt Transformationsschritte 
nach Maßgabe des Rechts, beachtet also Grundrechte, das Rechtsstaatsge­
bot und die Verhältnismäßigkeit der Mittel.

18 Rockström et.al., A safe operating space for humanity, in: Nature 461 (2009), 
472-475; Steffen et.al., Planetary Boundaries: Guiding human development on 
a changing planet, in: Science 347 (2015), 6223.

19 Siehe dazu schon den Grundsatz 10 der Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklung, 1992. Näher dazu statt vieler: Köck, Die Mitwirkung der Zivilge­
sellschaft am Verwaltungshandeln – eine Bilanz, ZUR 2016, 643-649.
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Herausforderungen für ein transformatives Umweltrecht

Ein (Umwelt-)Recht, das den Bedrohungslagen entspricht, die sich aus 
dem Wissen um die planetaren Belastungsgrenzen ergeben, bedarf der 
Weiterentwicklung, des Umbaus, der strategischen Koordinierung und 
auch der Neujustierung der „Umweltverfassung“. Zentrale Ansatzpunkte 
liegen in der Weiterentwicklung der zielorientierten Umweltpolitik, der 
Neujustierung der implementierenden Governance, der Weiterentwick­
lung bestehender Ansätze der Suffizienzpolitik, der Gewährleistung der 
gerechten Teilhabe sowie der Etablierung von Mechanismen, die interna­
tionalen Verlagerungseffekten entgegenwirken. Auf der Ebene der „Um­
weltverfassung“ geht es um Neujustierungen des Vorsorgeprinzips ressour­
cenbewirtschaftender Ansätze (Systemvorsorge)20 und um die Anerken­
nung von Rechten. In diesem Zusammenhang sind die vergleichsweise 
neuen „Aarhus“-Rechte (Information – Partizipation – Zugang zu Gerich­
ten) von zentraler Bedeutung. Aber auch neue Entwicklungen, wie etwa 
Ansätze zur Anerkennung der Rechte der Natur,21 bedürfen der Aufmerk­
samkeit, weil sich in ihnen in besonderer Weise eine auf den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen gerichtete Ethik manifestiert.

Zentrale Herausforderungen: zielorientierte Umweltpolitik – neue 
Governance – gerechte Teilhabe an knappen Ressourcen - 
Nachhaltigkeitsordnung

Die notwendige „Ökologisierung“ des Rechts, d.h. die Ausrichtung der 
Rechts- und Wirtschaftsordnung an ein Leben und Wirtschaften innerhalb 
der ökologischen Belastungsgrenzen, beinhaltet nicht nur eine konsequen­
te Weiterentwicklung des Umweltrechts hin zu verbindlichen Qualitäts- 
und Mengenzielen22 sowie mit Fristen versehenen Zwischenzielen, für des­
sen Erreichen der Staat Verantwortung übernimmt, indem er die notwen­

II.

1.

20 Dazu näher Köck, Das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht (in diesem Band, S. 79, 
82 ff.).

21 Dazu näher Markus, Grundprobleme eines zukunftsfähigen Umweltrechts im 
Anthropozän (in diesem Band, S. 23, 41 f.).

22 Siehe schon Rehbinder, Festlegung von Umweltzielen, NuR 1997, 313 ff.; siehe 
auch Köck, Umweltqualitätsziele und Umweltrecht, ZUR 1997, 79-87. Siehe zur 
Politik der Mengensteuerung am Beispiel des Treibhausgasemissionshandels et­
wa Epiney, Zur Entwicklung des Emissionshandels in der EU, ZUR 2010, 
236-244.
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digen Instrumente und Maßnahmen bereitstellt und rechtlich verankert, 
sondern auch die Etablierung von Ressourcennutzungsregimen, die den 
Übergang organisieren, Verantwortlichkeiten festlegen, Anpassungsleistun­
gen fördern, unverträgliche Wirtschaftsweisen in einen „phasing out“-Pro­
zess überführen (Exnovation) und dafür Sorge tragen, dass trotz der Be­
grenzungen eine Teilhabe aller gelingt (Gerechtigkeitsaspekt). Diese Aufga­
benbeschreibung macht deutlich, dass Umweltrecht, Wirtschaftsrecht und 
das Recht sozialer Teilhabe zu koordinieren und in eine übergreifende 
Nachhaltigkeitsordnung („green deal“) zu stellen sind.

Das Klimaschutzgesetz als ein Beispiel für transformatives Umweltrecht

Ein Beispiel für ein der Nachhaltigkeitstransformation dienendes Umwelt­
recht bildet das deutsche Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12.12.2019,23 mit 
dem erstmals auf der Bundesebene ein dem Klimaschutz dienender über­
greifender Legislativakt geschaffen worden ist, in dem ambitionierte – dem 
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse genügender - Treibhausgas-Redukti­
onsziele (§ 3), wirtschaftssektorenbezogene Jahresemissionsmengen (§ 4), 
die Erhebung entsprechender Emissionsdaten (§ 5), Verantwortlichkeiten 
für die Einhaltung der Jahresemissionsmengen (§ 4 Abs. 4); staatliche 
Handlungspflichten bei Feststellung der Überschreitungen der Jahresemis­
sionsmengen (§ 8), die weitere Maßnahmenplanung des Klimaschutzes 
(§ 9), die Berichterstattung über die Emissionsentwicklung (§ 10) und die 
Einbeziehung sachverständiger Expertise in die Gesetzesimplementation 
(§§ 11, 12) geregelt worden sind. Darüber hinaus sind durch das KSG-Än­
derungsgesetz v. 18. August 2021 auch quantifizierte negative Emissionen 
für den Bereich der Sektoren Landnutzung, Land- und Forstwirtschaft 
(LULUCF)24 festgelegt worden (§ 3a). Damit steht ein grundlegendes Maß­
stäbe-, Politikplanungs- und Organisationsgesetz zur Verfügung. Dieses 
dient nicht nur dazu, Ziele und sektorenbezogene Lasten festzulegen (in­
soweit Maßstäbecharakter), sondern insbesondere auch die Wirksamkeit 
der vielfältigen einzelgesetzlichen Regelungen zur Emissionsminderung 
bzw. zur Gewährleistung negativer Emissionen im Bereich LULUCF mit 
Blick auf die Zielerreichung zu überwachen und erforderlichenfalls neu zu 

a)

23 Siehe zum Folgenden: Köck/Kohlrausch, Klimaschutzgesetzgebung im Bundes­
staat, ZUR 2021, 610, 612.

24 Land Use, Land Use Change, Forestry; siehe dazu die VO (EU) 2018/841 v. 
30.5.2018.
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justieren (Organisationscharakter: Governance-Mechanismus). Zu Recht 
ist in diesem Zusammenhang davon gesprochen worden, dass ein solches 
Klimagesetz als Rahmengesetz im Kern ein „Politikplanungsrecht“ ist,25 

weil das KSG selbst nahezu keine unmittelbaren Pflichten und emissions­
reduzierende Instrumente, wie etwa THG-Abgaben oder Emissionsgeneh­
migungen, für die Wirtschaftsakteure und die Bürger enthält,26 sondern all 
dieses lediglich vorbereitet, die Kontrolle organisiert und ggf. für Nachbes­
serungen gesorgt wird.

Einen effektiven Beitrag für den globalen Klimaschutz kann ein solches 
Gesetz allerdings nur dann leisten, wenn zugleich sichergestellt wird, dass 
Treibhausgas intensive Produktionen nicht in andere Länder abwandern 
(carbon leakage) oder es zu sonstigen schweren Verwerfungen kommt. 
Deshalb muss die globale Perspektive und auch die Perspektive der Schwä­
cheren stets mitberücksichtigt werden. Dies kann dadurch geschehen, 
dass der Umbauprozess durch staatliche Mittel gefördert wird (als eine 
Art Transformationslastenausgleich) und dass durch unilaterale Ansätze, 
wie das europäische CO-2-Grenzausgleichsystem (carbon border adjust­
ment mechanism; CBAM),27 entsprechenden Verlagerungen begegnet und 
sichergestellt wird, dass transformative Politikansätze nicht entwertet wer­
den.

Transformatives Umweltrecht zum Schutz der Biodiversität und der 
Ressourcen

Es spricht manches dafür, dass das Muster des Klimaschutzgesetzes in 
Verbindung mit einem spezifischen Transformationslastenausgleich auch 
hilfreich sein kann, um anderen Umweltkrisen, insbesondere der Biodiver­
sitätskrise, zu begegnen, obwohl der „safe operating space for humanity“ 
mit Blick auf das Problem des Artensterbens sehr viel weniger exakt be­
schrieben werden kann, als für die Treibhausgastragekapazitäten.

Ähnlich aber wie das Problem des Klimaschutzes den Bereich des klas­
sischen Umweltschutzes überschreitet, ist klar, dass die Sicherung der Bio­

b)

25 Reese, Das EU-Klimagesetz – Nachhaltigkeit durch Umweltpolitikplanungs­
recht?, ZUR 2020, 641 f.

26 Siehe allerdings die in § 13 Abs. 2 KSG verankerte Prüfungspflicht für Investi­
tionen des Bundes sowie die Pflichten zur Herstellung einer klimaneutralen 
Bundesverwaltung in § 15 KSG.

27 Siehe den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission v. 14.7.2021, in: COM 
(2021) 564 final.
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diversität die Grenzen des klassischen Naturschutzes überschreitet. Ein 
übergreifendes Biodiversitätsschutzgesetz im Sinne eines Maßstäbe-, Orga­
nisations- und Governancegesetzes muss den Fokus auf die großen Land­
nutzungssektoren Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft sowie 
Siedlung und Verkehr richten und darf in globaler Perspektive nicht blind 
dafür sein, dass es Ausweichbewegungen in andere Länder geben wird 
bzw. schon gegeben hat. Auch dafür müssen – ähnlich wie beim CBAM 
mit Blick auf das „carbon leakage“ - Antworten gefunden werden.28

Der Hinweis auf die Landnutzungssektoren zeigt auch, dass ein über­
greifendes Biodiversitätsschutzgesetz nicht nur ein leistungsfähiges Natur­
schutzrecht voraussetzt, sondern auch auf flankierende Landnutzungsge­
setze mit Pflichten und entsprechenden Durchsetzungsinstrumenten ange­
wiesen ist.29 Im Bereich der Wasserwirtschaft und der Siedlungsentwick­
lung ist hier auf der Ebene der Gesetzgebung manches schon erreicht. Dies 
gilt insbesondere für das Wasserrecht, das vermittelt über die WRRL ambi­
tionierte ökologische Gewässerbewirtschaftungsziele etabliert hat, aber mit 
Abstrichen auch für das Stadt- und Raumplanungsrecht (BauGB, ROG). 
Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ist demgegenüber gerade auch 
in gesetzgeberischer Hinsicht noch sehr viel mehr zu tun. Zwar gibt es 
immerhin ein Bundes-Waldgesetz, das allerdings trotz der Bezugnahme auf 
die Nachhaltigkeit vollkommen unterentwickelt ist,30 nun aber endlich 
reformiert werden soll.31 Ein Landwirtschaftsgesetz fehlt demgegenüber32 

und ist auch in der laufenden Legislaturperiode (noch) nicht geplant.

28 Die Beschlüsse der Montrealer Weltnaturkonferenz vom Dezember 2022, ins­
besondere die Verständigung darüber, dass die reicheren Länder den ärmeren 
Ländern jährlich 20 Mrd. US-Dollar für den Erhalt der biologischen Vielfalt 
zahlen wollen, sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, reichen aber 
schon deshalb nicht aus, weil nach wie vor die Triebkräfte wirksam sind, die 
dafür sorgen, dass die Ressourcennutzungsbedürfnisse des globalen Nordens 
durch Landnutzung im globalen Süden befriedigt werden.

29 Siehe dazu auch Köck, Für ein zukunftsfähiges und umweltgerechtes Landwirt­
schaftsgesetz in Deutschland, in: Agrar- und Umweltrecht (AUR) 51 (2021), 
287, 288.

30 Vgl. dazu das Positionspapier des Deutschen Naturschutzrechtstages (DNRT) 
zur beabsichtigen Reform des Bundeswaldgesetzes v. 9.11.2022, downloadbar 
unter https://www.naturschutzrechtstag.de/wp-content/uploads/2022/11/DNR
T_Positionspapier_-Reform_Bundes_Waldgesetz-1.pdf

31 Siehe den Koalitionsvertrag der amtierenden Ampelregierung, S. 39.
32 Dazu näher Czybulka/ Fischer-Hüftle/ Hampicke/ Köck/ Martinez, Ein Landwirt­

schaftsgesetz für Deutschland im Zeichen des Umweltschutzes und der Biodi­
versität, NuR 2021, 227-236 und 297-307; siehe auch Köck, AUR 2021, 287-293.
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Ein übergreifendes Recht der Landnutzung im Interesse der Sicherung 
der Biodiversität bewirkt nicht nur den Schutz der Biodiversität, sondern 
ist ein zentrales Element auch für den Ressourcenschutz. Die klassischen 
Umweltgesetze für den Bodenschutz und die Kreislaufwirtschaft greifen zu 
kurz, wenn nicht insgesamt auf die Landnutzung eingewirkt und die Ak­
teure der Landnutzung adressiert werden.

Die Pflicht des demokratischen Gesetzgebers zur Gestaltung des 
transformativen Rechts

Um Leben und Wirtschaften an den planetaren Belastungsgrenzen auszu­
richten, wird – darüber sind sich alle Expert:innen einig - der gestaltende 
Staat benötigt, der die Umbauprozesse gesetzgeberisch vorbereitet und 
rechtlich verbindliche Instrumente der Gesetzesvollziehung bereitstellt; 
denn die Signale des Marktes reichen nicht aus bzw. kommen viel zu spät, 
um eine der Bedrohung und der Knappheit entsprechende Transformation 
auszulösen. Auch die zwischenzeitlichen Errungenschaften zur Weiterent­
wicklung des prozeduralen Umweltrechts (Information – Partizipation – 
Zugang zu Gerichten),33 sind keine Alternative zum gestaltenden Staat, 
sondern in erster Linie Instrumente der Kontrolle für die Zivilgesellschaft.

Die Verfassung ermöglicht ein umsteuerndes gesetzgeberisches Handeln 
nicht nur, sondern gebietet es umso mehr, als sich die Bedrohungslagen 
für den „safe operating space for humanity“ bereits klar abzeichnen. Verfas­
sungsrechtlich ist anerkannt, dass die drohende Überschreitung planetarer 
Belastungsgrenzen nicht nur Schutzpflichten für die Erhaltung der natür­
lichen Lebensgrundlagen konkret auslöst, sondern dass gesetzgeberische 
Entscheidungen, die ein entsprechendes umweltnutzendes Handeln erlau­
ben, auch eingriffsähnliche Vorwirkungen auf Freiheitsrechte haben, wenn 
die Nutzung dazu führt, dass entsprechende Freiheitsrechte morgen nicht 
mehr oder nur noch unter größten Beschränkungen ausgeübt werden 
können.34 Ein entsprechendes Grundrecht auf intertemporale Freiheitssi­
cherung hat das BVerfG mit Blick auf den Klimawandel anerkannt.35 Dem 
Grunde nach – wenn auch differenziert - gelten diese Grundlegungen aber 

2.

33 Für Europa initiiert durch das Aarhus-Übereinkommen und rechtlich umge­
setzt insbesondere durch Rechtsakte der EU und durch die EuGH-Rechtspre­
chung sowie auch durch die nationale Rechtsprechung.

34 BVerfG, Beschl. V. 24.3.2021, Rn. 183.
35 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021, Rn. 181 ff.

Wolfgang Köck
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auch für andere „planetary boundaries“ künftiger Ressourcennutzung;36 

denn „das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmen Voraussetzungen 
zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur ver­
hältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen.“37 Der Ausgleich konfli­
gierender Freiheitsrechte zwischen den heutigen und den künftigen Res­
sourcennutzern ist Aufgabe des demokratischen Gesetzgebers, auf die ein 
grundrechtlicher Anspruch besteht.38

Das Untersuchungsprogramm des Projekts „Zukunftsfähiges 
Umweltrecht“

Das UBA-Projekt „Zukunftsfähiges Umweltrecht“, dessen erste Ergebnisse 
hier vorgelegt werden, gliedert sich in zwei Arbeitspakete.

Das erste Arbeitspaket beinhaltet eine gründliche Bestandsaufnahme 
der nationalen und der internationalen rechtswissenschaftlichen Literatur 
zu den Grundproblemen und den Aufgaben des Umweltrechts im Anthro­
pozän, die von Till Markus geleistet worden ist.39 Akzente werden hier ins­
besondere bei den „Transformationen des Umweltrechts im Anthropozän“ 
gesetzt.

Das zweite Arbeitspaket beinhaltet eine vertiefte Befassung mit drei 
Schwerpunktthemen, die für die Anthropozändebatte und auch für die 
Weiterentwicklung des (Umwelt-)Rechts von großer Bedeutung sind, näm­
lich
(1) eine Untersuchung der Rolle des Vorsorgeprinzips für den Prozess der 

Nachhaltigkeitstransformation,
(2) eine Untersuchung des Suffizienzkonzepts und entsprechender Politik­

ansätze in rechtlicher Perspektive, sowie
(3) eine Analyse der rechtlichen Möglichkeiten einer unilateralen Umwelt­

politik mit globalem Wirkungshorizont: Nationale Umweltpolitik zur 

III.

36 Vgl. Ekardt/Heß, Intertemporaler Freiheitsschutz, Existenzminimum und Ge­
waltenteilung nach dem BVerfG-Klimabeschluss, ZUR 2021, 579 ff.; Calliess, 
Klimapolitik und Grundrechtsschutz, ZUR 2021, 323, 329 f.; Stubenrauch, 
Übertragbarkeit des BVerfG-Beschlusses zum Klimaschutz auf andere Umwelt­
bereiche am Beispiel Phosphor, ZUR 2021, 617 ff.

37 BVerfG, Beschl. V. 24.3.2021, Rn. 183.
38 Dazu näher Schlacke, Klimaschutzrecht – ein Grundrecht auf intertemporale 

Freiheitssicherung, NVwZ 2021, 912 ff. Siehe auch Calliess, ZUR 2021, 323, 
328, der auf ein Grundrecht auf ein ökologisches Existenzminimum erkennt.

39 Siehe den Beitrag von Till Markus (in diesem Band, S. 23 ff.).
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Lösung globaler Umweltprobleme – zur räumlichen Dimension der 
Legitimation von Umweltpolitik.

Die Untersuchungsergebnisse für den ersten Schwerpunktbereich legen 
wir in diesem Band vor. Die Publikation der Ergebnisse zu den Schwer­
punktthemen (2) und (3) sollen noch in diesem Jahr folgen. Begonnen 
wird mit einem einführenden Überblick von Wolfgang Köck, der die histori­
schen Grundlagen der Vorsorge beleuchtet, die Ausprägungen und die 
Dogmatikentwicklung analysiert, die Hauptanwendungsbereiche skizziert 
und einen Blick auf die neuen Herausforderungen richtet, die sich ange­
sichts planetarer Belastungsgrenzen für die Anwendung des Vorsorgeprin­
zips ergeben.

Im Anschluss daran folgt der Beitrag von Christian Calliess, der sich dem 
Vorsorgeprinzip in verfassungsrechtlicher Hinsicht annimmt, die Dogma­
tikentwicklung in Deutschland anhand der Grundkategorien von Gefahr 
und Risiko vertieft behandelt, materielle und prozedurale Aspekte heraus­
arbeitet und einen Schwerpunkt setzt bei der Anwendung des Vorsorge­
prinzips im Kontext planetarer Grenzen. Hierbei wird insbesondere das 
Beispiel des Klimaschutzes herangezogen und auch zu der Frage Stellung 
genommen, ob die Entwicklung neuer Climate Engineering-Technologien 
ein Gebot der Vorsorge oder ein Gegenstand der Kontrolle am Maßstab 
des Vorsorgeprinzips ist.

Ivo Appel befasst sich in seinem Beitrag mit dem Verhältnis von Vorsorge 
und Innovation. Diese Frage ist schon deshalb von großer Relevanz, weil 
in der Transformationsforschung die Notwendigkeit von Innovationen zu 
Recht betont wird. Streitet also das Vorsorgeprinzip dafür, dass der Staat 
für das Hervorbringen von Innovationen Sorge zu tragen hat, möglicher­
weise sogar durch die Anerkennung eines „Innovationsprinzips“?

Kurt Faßbender nimmt sich eines international wie europäisch vernach­
lässigten Aspekts der Vorsorge an, nämlich der Ressourcenvorsorge, die 
in Deutschland zwar als Ausprägung des Vorsorgeprinzips stets anerkannt 
war, international aber stets nur unter dem Wissensaspekt (Handeln unter 
Unsicherheit in Risikosituationen) thematisiert worden ist. Faßbender plä­
diert in seinem Beitrag für die Anerkennung der Ressourcendimension des 
Vorsorgeprinzips und sieht auch angesichts des Konzepts der nachhaltigen 
Entwicklung gute Gründe dafür, den Ressourcenaspekt auch im Bereich 
des Vorsorgeprinzips zu verorten.

Abgerundet wird der Band durch zwei eingeladene Kurzkommentare 
von Till Markus und Moritz Reese zu den Texten von Appel und Faßbender.

Das Schwerpunktthema ist in einem online-Workshop unter dem Titel 
„Das Vorsorgeprinzip vor neuen Herausforderungen am 11.11.2021 vorbe­
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reitet worden, mit Vorträgen der Verf., die nun in Texte überführt worden 
sind, und mit eingeladenen Kommentaren.
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